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Fortschreibung des Regionalplans der Region Würzburg „Ausweisung von Ausschluss-, Vor-
rang- und Vorbehaltsgebieten für Windkraftnutzung“; 
Einleitung einer Anhörung 
 
Anlagen 
Exemplare Anhörungsunterlagen nach dem Stand gemäß den Beschlüssen vom 12. September 
2008 und vom 9. Dezember 2008 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
der Planungsausschuss des Regionalen Planungsverbandes Würzburg hat auf seinen Sitzungen am 
12. September und 9. Dezember 2008 die Fortschreibung des Regionalplans der Region Würzburg 
zur „Ausweisung von Ausschluss-, Vorrang- und Vorbehaltsgebieten für Windkraftnutzung“ und hier-
zu eine Anhörung aller Verbandsmitglieder, der einschlägigen Fachbehörden und des Regionalver-
bands Unterfranken des Bundesverbandes Windenergie beschlossen. Die Vorgaben dieser Regio-
nalplanfortschreibung, also insbesondere die Ausschlusskriterien, die auf diesen basierenden Aus-
schlussgebiete sowie die Vorrang- und Vorbehaltsgebiete für Windkraftnutzung, befinden sich somit 
im Zustand von „in Aufstellung befindlichen Zielen der Raumordnung“ im Sinne von § 3 des Raum-
ordnungsgesetzes (ROG) und sind deshalb gemäß § 4 Abs. 2 ROG bereits jetzt bei raumbedeutsa-
men Planungen und Maßnahmen zu berücksichtigen (das ist in der Praxis insbesondere bei der Ge-
nehmigung von Windkraftanlagen von Bedeutung). 
 
Dessen ungeachtet hält es der Regionale Planungsverband Würzburg für sinnvoll und wünschens-
wert, dass alle von dieser Regionalplanfortschreibung Betroffenen möglichst frühzeitig eigene Vor-
schläge und Änderungswünsche mit einbringen können. Vor diesem Hintergrund erhalten Sie beige-
fügt die vom Planungsausschuss beschlossene Fortschreibung des Regionalplans der Region 
Würzburg zur „Ausweisung von Ausschluss-, Vorrang- und Vorbehaltsgebieten für Windkraftnutzung“ 
mit der Gelegenheit zur Stellungnahme. 
 
Gegenstand der Anhörung sind im Einzelnen folgende Unterlagen: 

• Verordnung (S. 1 der Anlage) 
• Normative Vorgaben (S. 3 bis 7 der Anlage) 
• Anhang zum Ziel B X 3.2 (S. 9 und 10 der Anlage) 
• Begründung des Anhangs zum Ziel B X 3.2 (S. 11 bis 17 der Anlage) 
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• Karte 2b „Siedlung und Versorgung - Windkraftnutzung“ 
• Begründungskarte „Vorrang- und Vorbehaltsgebiete für Windkraftnutzung“ 
• Begründungskarte „Ausschluss- und Beschränkungsgebiete für Windkraftnutzung“ 

 
Der Regionale Planungsverband Würzburg beabsichtigt, möglichst rasch die endgültige Beschluss-
fassung über diese Regionalplanänderung herbeizuführen und ihre Verbindlicherklärung zu beantra-
gen. Er gibt Ihnen deshalb Gelegenheit zur Stellungnahme 
 

bis spätestens 16. März 2009. 
 
Um zu einem raschen Ergebnis zu kommen, kann eine Fristverlängerung nicht in Aussicht gestellt 
werden. Sofern Sie sich bis zu dem genannten Termin nicht geäußert haben, wird davon ausgegan-
gen, dass aus Ihrer Sicht keine Einwendungen gegen die vorliegende Regionalplanfortschreibung 
bestehen. 
 
Um die Öffentlichkeit einzubeziehen, gilt Folgendes: 
 
Die beteiligten Gemeinden werden gebeten, die Öffentlichkeit in ortsüblicher Weise über die Regio-
nalplanfortschreibung zu informieren und während der allgemeinen Dienstzeiten bis zum 16. März 
2009 Gelegenheit zur Einsichtnahme in das Planwerk zu geben. Hierzu erhalten die Gemeinden die 
Anlage in doppelter Ausfertigung. 
Weiter werden die beteiligten Gemeinden gebeten, in ihren Bekanntmachungen auf Folgendes hin-
zuweisen: 
• Die Regionalplanfortschreibung wird bis zum 16. März 2009 bei der Regierung von Unterfranken 

während der allgemeinen Dienstzeiten ausgelegt (97070 Würzburg, Peterplatz 9, Zimmer H 210; 
Montag bis Donnerstag 8:30 - 16:15 Uhr, Freitag 8:30 - 13:30 Uhr; empfehlenswert ist eine vorhe-
rige Terminvereinbarung unter der Telefonnummer 0931/380-1214). 

• Die Regionalplanfortschreibung ist im Internet unter www.regierung.unterfranken.bayern.de ein-
zusehen (Navigation: Wirtschaft, Verkehr, Landesentwicklung - Raumordnung, Landes- und Re-
gionalplanung - Regionalplan Region Würzburg (2)). 

• Bürgerinnen und Bürger sowie Organisationen können sich zu der Regionalplanfortschreibung 
entweder gegenüber ihrer Gemeinde, dem Regionalen Planungsverband Würzburg (Postan-
schrift: c/o Landratsamt Main-Spessart, Marktplatz 8, 97753 Karlstadt, E-Mail: 
Andrea.Fueller@lramsp.de) oder der Regierung von Unterfranken (Postanschrift: Peterplatz 9, 
97070 Würzburg, E-Mail: Rainer.Kern@reg-ufr.bayern.de) bis zum 16. März 2009 schriftlich äu-
ßern. 

 
Falls Sie Rückfragen haben, wenden Sie sich bitte an den Regionsbeauftragten bei der Regierung 
von Unterfranken, Herrn RD Kern, Tel. 0931/380-1281, E-Mail Rainer.Kern@reg-ufr.bayern.de. Er 
steht Ihnen gerne auch zur Erläuterung von Einzelheiten der Regionalplanfortschreibung zur Verfü-
gung. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Schiebel, Landrat 
Verbandsvorsitzender 
 


